
#ST# Bundesratsbeschluss
über die Allgemeinverbindlicherklärung des
Gesamtarbeitsvertrages für das Schreinergewerbe

Änderung vom 9. Mai 1983

Der Schweizerische Bundesrat

beschliesst:

I

Folgende geänderte Bestimmungen des in der Beilage zum Bundesratsbeschluss
vom 28. Oktober 1982') wiedergegebenen Gesamtarbeitsvertrages für das
Schreinergewerbe werden allgemeinverbindlich erklärt:

Art. 10 Abs. l
1 Jeder Arbeitnehmer hat ... Anspruch auf folgende Lohnerhöhung:
- Berufsarbeiter 65 Rappen pro Stunde
- Hilfsarbeiter 55 Rappen pro Stunde

Art. 12 Abs. l
1 Die in Artikel 12 Absatz l aufgeführten Durchschnittslöhne werden wie folgt
geändert:

Lohnzone

I

II

III

IV
v
VI

Berufsarbeiter
Fr.

16.80
16.30
16.—
1570
15.50
15.30

Hilfsarbeiter
Fr.

14.85
14.40
14 15
13 85
13.70
13.50

II
Arbeitgeber, die seit dem 1. Januar 1983 ihren Arbeitnehmern eine allgemeine
Lohnerhöhung gewährt haben, können diese an die Lohnerhöhung gemäss Arti-
kel 10 Absatz l des Gesamtarbeitsvertrages anrechnen.
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Gesamtarbeitsvertrag für das Schreinergewerbe

III

Diese Änderung tritt am 1. Juni 1983 in Kraft und gilt bis zum 31. Dezember
1984.

9. Mai 1983 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

Der Bundespräsident: Aubert
Der Bundeskanzler: Buser
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